
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

Der nachfolgend wiedergegebene Bestätigungsvermerk umfasst auch einen „Vermerk über die 
Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Abschlusses 
und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB“ („ESEF-Vermerk“). Der dem ESEF-Vermerk zu-
grunde liegende Prüfungsgegenstand (zu prüfende ESEF-Unterlagen) ist nicht beigefügt. Die ge-
prüften ESEF-Unterlagen können im Bundesanzeiger eingesehen bzw. aus diesem abgerufen wer-
den. 

An die PVA TePla AG, Wettenberg 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der PVA TePla AG, Wettenberg, und ihrer Tochtergesellschaf-
ten (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzernge-
samtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapital-
flussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem 
Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der PVA TePla AG, 
Wettenberg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die 
auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Konzernerklärung zur Unternehmensführung, 
auf die im zusammengefassten Lagebericht in Abschnitt 9 verwiesen wird, sowie die nichtfinanzi-
elle Konzernerklärung, auf die im zusammengefassten Lagebericht in Abschnitt 10 verwiesen wird, 
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie 
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 



 

 vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lage-
bericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Un-
ser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf die oben ge-
nannten nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts ge-
führt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach  
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in  
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1  
EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-
mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zu-
sammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung un-
seres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 
Sachverhalten ab. 



 

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 
 
 1) Umsatzrealisierung 
 2) Bewertung der unfertigen Erzeugnisse 

 

 Zu 1) Umsatzrealisierung 

a) Das Risiko für den Abschluss 

Im Konzernabschluss der PVA TePla AG werden in der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung Umsatzerlöse in Höhe von EUR 137,0 Mio. ausgewiesen. 

Voraussetzung für eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung von Anlagenaufträgen 
ist gem. IFRS 15.35 c), dass ein Vermögenswert ohne alternative Nutzungsmöglichkeit 
geschaffen wird und zusätzlich ein juristisch durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Be-
zahlung der bereits erbrachten Leistungen inklusive eines angemessenen Gewinnauf-
schlags besteht. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt werden, erfolgt die Umsatzrea-
lisierung zeitraumbezogen entsprechend dem Leistungsfortschritt. Die erbrachte Leis-
tung einschließlich des anteiligen Ergebnisses wird dabei zeitraumbezogen über die 
Fertigungsdauer in den Umsatzerlösen erfasst und der Fertigungsfortschritt anhand 
der bisher erfassten Auftragskosten im Verhältnis zu den erwarteten Gesamtauftrags-
kosten (Cost-to-Cost-Methode) ermittelt.  

Des Weiteren enthalten die Verträge mit Kunden regelmäßig verschiedene Leistungs-
versprechen, die ggf. als separate Leistungsverpflichtungen einzustufen sind und de-
nen ein Teil des Vertragspreises zuzuordnen ist.  

Die Angaben der Gesellschaft zur Umsatzrealisierung nach IFRS 15 sind in den Ab-
schnitten D. und E. 1) sowie F. 12) des Konzernanhangs enthalten.  

Die Bestimmung, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung als separate Leistungsver-
pflichtung betrachtet wird sowie die Ermittlung der erwarteten Auftragskosten im Rah-
men der Cost-to-Cost-Methode ist mit Ermessensausübungen des Vorstands verbun-
den. Des Weiteren kann die einzelvertragliche Würdigung, ob die Voraussetzungen 
des IFRS 15.35 c) zur zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung erfüllt sind, sowie die 
Aufteilung des Kaufpreises auf die Leistungsverpflichtungen komplexe Beurteilungen 
durch den Bilanzierenden erforderlich machen. Vor diesem Hintergrund waren diese 
Sachverhalte aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeu-
tung. 



 

b) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen 

Wir haben eine Beurteilung der grundsätzlichen Bilanzierungsmethoden nach Anla-
gentypen sowie der im Rahmen der zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung nach der 
Cost-to-Cost-Methode verwendeten Berechnungsmodelle vorgenommen. Des Weite-
ren würdigten wir die Rechtslage in einzelnen Ländern bzw. prüften in Stichproben auf 
einzelvertraglicher Basis ob ein Rechtsanspruch auf Bezahlung der bereits erbrachten 
Leistungen gemäß IFRS 15.37 besteht. 

Auf Basis risikoorientiert ausgewählter Stichproben zu Mehrkomponentenverträgen 
und den hier vorgenommenen Allokationen des Erlöses auf die einzelnen Leistungs-
verpflichtungen haben wir die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
Schätzungen und Annahmen im Rahmen von aussagebezogenen Prüfungshandlun-
gen beurteilt. 

Hinsichtlich der Prüfung von Schätzungen der erwarteten Herstellungskosten im Rah-
men der Cost-to-Cost-Methode verweisen wir auf den besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalt 2) Bewertung der unfertigen Erzeugnisse. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der 
Umsatzrealisierung ergeben. 

 

 Zu 2) Bewertung der unfertigen Erzeugnisse 

a) Das Risiko für den Abschluss 

Im Konzernabschluss der PVA TePla AG, Wettenberg, werden unter dem Bilanzposten 
„Unfertige Erzeugnisse“ Vermögenswerte in Höhe von EUR 51,9 Mio. ausgewiesen. Die 
Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Fertigungs- und 
Materialgemeinkosten. Die Bewertung der Vorräte unterliegt hinsichtlich der Ermitt-
lung der Gemeinkostenzuschläge sowie der noch zu erwartenden Auftragskosten und 
-erlöse Ermessensentscheidungen des Managements. Vor diesem Hintergrund, der 
Bedeutung für die Ermittlung des Fertigungsfortschritts im Zuge der anteiligen Um-
satzrealisation bei zeitraumbezogener Umsatzrealisierung nach IFRS 15 auf Basis der 
Cost-to-Cost-Methode und aufgrund der betragsmäßigen Höhe war die Bewertung 
der „Unfertigen Erzeugnisse“ von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung. 

Die Angaben der Gesellschaft zur Vorratsbewertung sind in Abschnitt F. 11 des Kon-
zernanhangs enthalten.  



 

b) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen 

Zunächst beurteilten wir die korrekte Übernahme der Herstellungskosten aus den vor-
gelagerten Systemen. Anschließend prüften wir die bei der Bewertung verwendeten 
Fertigungsstundensätze und Materialgemeinkostensätze hinsichtlich der bei deren Er-
mittlung berücksichtigten Kosten als auch der ggf. zu eliminierenden Leerkosten. Da-
bei haben wir insbesondere die Annahmen des Managements kritisch hinterfragt und 
plausibilisiert. Die in die Berechnung der Stundensätze und Gemeinkostenzuschläge 
einfließenden Parameter haben wir auf eine korrekte Ableitung aus dem Rechnungs-
wesen hin untersucht. 

Des Weiteren fokussierten sich unsere Prüfungshandlungen auf eine korrekte Bewer-
tung der unfertigen Erzeugnisse mit dem niedrigeren Wert aus Herstellungskosten 
und Nettoveräußerungswert. Hierzu prüften wir die erwarteten Veräußerungserlöse 
mit ggf. bereits vertraglich vereinbarten Entgelten bzw. den Entgelten bei vergleich-
baren Anlagentypen in Stichproben. Hinsichtlich der erwarteten Auftragskosten wer-
teten wir Risikoberichte, Protokolle zu Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen sowie 
Auftragscontrollingberichte aus und diskutierten diese Sachverhalte und Einschätzun-
gen mit dem Management sowie weiteren benannten Mitarbeitern. Die Prognosegüte 
der erwarteten Herstellungskosten wurde ergänzend auf Basis beendeter Aufträge 
durch einen Vergleich der erwarteten mit den tatsächlich angefallenen Herstellungs-
kosten in Stichproben beurteilt. 

Zur Identifikation von Aufträgen mit potentiellen Kostensteigerungen wurden darüber 
hinaus Massendatenanalysen der Herstellungskosten unter Berücksichtigung der je-
weiligen Kostenarten und ihrem erwarteten Anfall im zeitlichen Fertigungsverlauf 
durchgeführt. Auffälligkeiten wurden anschließend kritisch hinterfragt und mit den 
auftragsverantwortlichen Mitarbeitern erörtert. 

Wir haben keine wesentlichen Fehler in den angewandten Bewertungsmethoden oder 
in den Berechnungen festgestellt und halten die getroffenen Annahmen für ausgewo-
gen und angemessen. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen: 

 den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht i. S. des § 315b Abs. 3 HGB, auf den im 
Konzernlagebericht im Abschnitt 10 Bezug genommen wird, 



 

 die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Konzernerklärung zur Unternehmens-
führung, auf die im zusammengefassten Lagebericht in Abschnitt 9 verwiesen wird, 

 den Bericht des Aufsichtsrats, 
 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, aber nicht den Konzernabschluss, nicht die inhaltlich 

geprüften Angaben im zusammengefassten Lagebericht und nicht unseren dazugehörigen 
Bestätigungsvermerk und 

 die Versicherung nach § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB zum Konzernabschluss und die Versicherung 
nach § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Konzernlagebericht. 

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Für die Erklärung nach § 161 
AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der in Abschnitt 9 des Kon-
zernlageberichts enthaltenen Konzernerklärung zur Unternehmensführung ist, sind die gesetzli-
chen Vertreter und der Aufsichtsrat verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für 
die sonstigen Informationen verantwortlich. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstre-
cken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prü-
fungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Konzernabschlussprüfung haben wir die Verantwortung, die 
oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen In-
formationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im 
zusammengefassten Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen auf-
weisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine 
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über 
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

  



 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Ein-
stellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammenge-
fassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammen-
gefassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 

  



 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des zusammen-
gefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 



 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformatio-
nen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsur-
teile zum Konzernabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht abzugeben. Wir sind 
verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprü-
fung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.  

 beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.  

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.  

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 



 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-
hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 
dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnah-
men.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktu-
ellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-
setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

  



 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-
gaben des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3b 
HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 
die in der beigefügten Datei „PVA TePla-Gruppe ESEF Unterlagen 2020.zip“     enthaltenen und 
für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernla-
geberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 
HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entspre-
chen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf 
die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in das 
ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der 
oben genannten Datei enthaltene Informationen.  

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen 
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Kon-
zernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elekt-
ronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk 
über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsur-
teile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil 
zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben ge-
nannten Datei enthaltenen Informationen ab.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiederga-
ben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b 
HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Of-
fenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 
Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend be-
schrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssys-
tem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-
schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. 



 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unter-
lagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlus-
ses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des  
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der 
ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Kon-
zernabschluss und geprüften Konzernlagebericht sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen 
beim Betreiber des Bundesanzeigers.  

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als 
Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 
des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kon-
trollen abzugeben.  

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen 
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Ab-
schlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.  

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 
Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.  



 

 beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) 
eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe 
ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Am 26. Juni 2020 wurden wir von der Hauptversammlung als Konzernabschlussprüfer gewählt 
und anschließend am selben Tag vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 
Geschäftsjahr 2007 als Konzernabschlussprüfer der PVA TePla AG, Wettenberg, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang ste-
hen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Carl-Markus Groß. 

Frankfurt am Main, 19. März 2021 

  Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
  Marcus Grzanna Carl-Markus Groß 
  Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 


